
WM Nieder - Oesterreichische Gerichts - Ferien.
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Au allen Sonntagen und gebolhenen Feycrtagen.
Von dem Wrihnachkstage bis an den Tag der hei

ligen drey Könige.
Von dem Palmsonntage bis an den Ostertag.

An den drey Bech -Tagen in der Kreuzwoche.
Von Frohnleichnam bis de» folgenden Donnerstag.

Anmerk . Die EtadtraihS - und StadtgenchtS - Ferien
(in Wien ) werden ebenfalls auf diese Art gehalten.

Verzcichniß der so genannten Norm « - Tage (in Wien ).
Am 19 . und 20 . Februar wegen des Sterbetages

weiland Kaiser Josephs des II.
Am r « . Februar und 1. März wegen des Sterbe¬

tage- weiland Kaiser Leopolds des II.
Am 6 . und 7 . Aprill wegen deS Sterbetages

weil . Marie Louise , Kaiserinn.
Am 12 . und iz Aprill wegen deS Sterbetages

weil . Marie Therefie , Kaiserinn.
An Maria Verkündigung.

Zn der Charwoche Feilen der Schauspieler.
Am Ostersonntage.
Am Pfingstsonntage.
Am FrohnleichnamStage.
An Maria Geburt.
Am Taae Allerheiligen ; jedoch zu Wien Schauspiel.
Am Tage LeopolduS.
An den drey lebten AdventS « Tagen.
Am Christtage.
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Jur Verlosung bestimmte ältere Obligationen.
Die Ärarial - Obligationen des Wiener Stadt ^

W 6.

4

Alle Banco - Obligationen , mit Einschluß der
Banco » Lotto - Obligationen.

Alle Hofkammer - Obligationen.
Alle Lieferung - - und Kriegsdarlehens . Obliga¬

tionen von Galizien.
Die Schuldverschreibungen der Nieder - Öster¬

reichischen Regierung vom Jahre 1809.
Alle Lieferungs - Obligationen , welche gemein¬

schaftlich von den Nieder -Österreichischen Stän¬
den und dem Wiener Magistrate axßMfeötiget
worden sind.

Die Ärarial - Gchuldverschreibungen der Stände
von Böhmen , Mähren , Schlesien , Ast^rreich,
Steyermark , Kärnthen , Kram und Gorz.
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Oberkammer - AmteS.

Die Ungarischen Contributions - und Cameral - ^
Schulden.

Die Sirbenbürgischen Cameral - Schulden.

Dle älteren Lombardischen Schulden , in so D
fern sie mit Hofkammer - Obligationen Verse- M
hen sind . ^

E
Die Schlesische ^ Interessen - Recognitionen . D
Die itz» Mislande anfgenvmmenen , mit Hof , D
kammer - Obligationen oder mit allerhöchsten D

. Schuldverschreibungen bedeckten Capitalien . D

Verschiedene Gewichte und Maße.
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Gold - und Silbergewichte.
An Pfund Gold macht . . 72
Eine Mark — — . . 24

oder . . . . 8
Unze Gold macht . . 3

Ein Karat — — . . 4- - Gran — — . . z—- Dncaten — — . . 60
Eine Mark löthiges Gold macht 96

oder . . . rö 4
7°- — Silber macht . >6
Drey Karat Silber machrn . 2

Von größerem Gewichte.
Ein Centner hat >00 Pfund , aber auch z— Stein / . . . 20— Pfund hat . . . za

Durren

Unzen,
Karate
Gran . >
Grän.
E^can.
Ml . ,
Gulden.
Loch . <

Steine.
Pfund.
Loth.

Loch hat
Eine Tonne hat .
Fine Schiffspfund hat
- March . .
Ei ^e Lost Häringe .
— Roll oder Krippen
— Zahl Platteis .

Ein Vierting oder Viertel - Pfund hat ^8 Loth.
4 Huintel.

so Centner.
286 Pfund.
400 —

>2 Tonnen,
ixo Fische.
Ilb -

zr Eimer.
IO

AW e i n m a ß.
Ein Fuder Wein enthält .
— Faß Wein
— Startin (in Ungarn und Steyer¬

mark ) . . . . >o
— Dreyling Wein . . 3 Faß,

oder . . . zo Eimer.
— Eimer Wein . . . 4 Viertel,

oder . . . 40 Maß.
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